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BUND Stellungnahme Nr. 3 zum Neubaugebiet 

Riesackweg.  

 

 (Hameln, 22.07.2009) 
 

1. Historie Stellungnahmen BUNDHistorie Stellungnahmen BUNDHistorie Stellungnahmen BUNDHistorie Stellungnahmen BUND 

 
Die BUND Kreisgruppe Hameln-Pyrmont hat im Rahmen der Stellungnahmen vom: 

- 17.10.2007 (http://hermes-hameln.de/mediapool/30/302788/data/Baugebiete/2007.10.07-BUND_Stellungnahme_Riesakweg.pdf)  
- 22.04.2008 (http://www.wesio.de/media/document/9209.pdf ) 

umfangreich erläutert, warum aus unserer Sicht das o.a. Baugebiet abzulehnen ist. 
Darüber hinaus haben wir in einem Kurzvortrag im Juni 2008 vor dem Bauausschuss der 
Stadt Hameln und an einem Infoabend in der Paul-Gerhard-Gemeinde am 28. Mai 2009 
(http://www.wesio.de/media/document/11449.pdf) unsere Ablehnungsgründe erläutert.  
 
Diese Stellungnahmen liegen der Stadtverwaltung vor und werden hiermit förmlich in das 
Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 737 
eingebracht.   
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2.   Zusammenfassung der wesentlichen, bisher einge brachten Ablehnungsgründe:  

 
- Fehlender Bedarf bei ausreichend verfügbaren freien Baugrundstücken im Stadtgebiet 

(insbesondere im benachbarten Hottenbergsfeld). 
- Nachteile für die Vermarktung des städtischen Baugebietes Hottenbergsfeld mit 

Verlusten für den städtischen Haushalt (Kapitalbindung durch bereits finanzierte 
Erschließung). 

- Weitere Verzögerungen bei der Erschließung/Fertigstellung des Hottenbergsfeld mit 
entsprechenden Nachteilen für die dortigen Bauherren 

- Unnötige weitere Flächenversiegelung / Landschaftsverbrauch am Riesackweg. 
- Beeinträchtigung des derzeit zur Naherholung genutzten Gebietes. 
- Entzug von landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
- Entwertung der Hamelner Bestandsimmobilien / Wertverlust für Altgebäude insgesamt  
- Fehlende Modellhaftigkeit der angeblich ökologischen Bebauungsplanung. 
- Nichtberücksichtigung des demographischen Wandels mit seinen veränderten 

Anforderungen an eine zukunftsfähige Stadtentwicklungsplanung. 
- Nichtberücksichtigung der Folgekosten für die städtischen Haushalte der Zukunft 
- Schlechte Nahversorgung im Umfeld des Riesackweges. 
- Die verkehrliche Erschließung über den Vogelbeerweg hat eine Verschlechterung der 

Lebenssituation der Anwohner zur Folge. 
- Bruch des Grundsatzes des §1a Baugesetzbuch – Sparsamer Bodenumgang. 

 
Alle diese Stichworte sind in den eingangs aufgeführten Stellungnahmen erläutert/begründet. 
 
3. Weitere Ablehnungsgründe /gesonderte Erläuterung en 
3.1 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 4, Seite 2 N r. 1: „ In der Hamelner Kernstadt 
stehen derzeit nur noch vereinzelte Bauplätze zur V erfügung, so dass hier ein Bedarf 
einer neuen Flächenausweisung erkennbar ist. “ 
 
Diese Aussage ist nachweislich falsch! Das Baugebiet Hottenbergfeld hat noch über 100 
freie Bauplätze und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Riesackweg. 

 
Entfernungs- und Fahrzeitvergleich: 

a) Hottenbergsfeld – Kastanienwall = 4,9 km / ca. 8 Minuten mit dem Pkw 
b) Riesackweg – Bäckerstraße = 2,7 km / ca. 7 Minuten mit dem Pkw 
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Fahrzeit ÖPNV bis Haltestelle Kastanienwall 
a) vom Hottenbergsfeld aus = 26 Minuten mit 1 x Umsteigen inklusiv Fußweg zur 

Haltestelle 
b) vom Riesackweg aus = 17 Minuten mit 1 x Umsteigen inklusiv Fußweg zur Haltestelle 
 

3.2 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 4, Seite 3 Nr. 2.1: „ In Bezug auf die 
Siedlungsentwicklung heißt es, dass die Umweltqualität in den Städten und Gemeinden 
durch eine ökologisch orientierte Innenentwicklung und Attraktivitätssteigerung zu verbessern 
und in den Siedlungsbereichen ein System vernetzter Grünzüge zu schaffen ist. Dabei ist im 
Sinne des Bodenschutzes eine schonende Inanspruchnahme des Bodens bei allen 
Planungen und Maßnahmen anzustreben und den negativen Auswirkungen großflächiger 
Bodenversiegelungen im Interesse des Wasserhaushaltes entgegenzuwirken.“ 
 
Gerade das Baugebiet Riesackweg entspricht diesen Anforderungen nicht. Es liegt in einer 
isolierten Lage inmitten von Kleingärten und ist von der vorhandenen Bebauung losgelöst. 
 

 
 
Von einer verstärkten Innenentwicklung, einer schonenden Inanspruchnahme des Bodens 
oder gar den Zielsetzungen der Nachhaltigkeit kann bei einer Zunahme von 49% (ca. 16.000 
qm) an versiegelter Fläche gegenüber den Ist-Zustand (2%) nicht die Rede sein.  
Städtischer Handlungsbedarf besteht vielmehr für eine modellhafte energetische Sanierung 
bestehender Wohngebiete. 
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3.3 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 5.1, Seite 11: „Die äußere Erschließung des 
Plangebietes für den Kraftfahrzeugverkehr erfolgt über den Vogelbeerweg, 
der eine ausreichende Dimensionierung aufweist.“  
Die Auswirkungen der zusätzlichen verkehrlichen Belastung auf die Anwohner des 
Vogelbeerweges, Hammelstein, Linden- und Ahornweg sind aus unserer Sicht nicht 
hinreichend untersucht worden. Sowohl in der Bauphase mit seinem erhöhten 
Schwerverkehrsanteil wie auch im weiteren Betrieb durch die Zunahme des motorisierten 
Individualverkehrs sind Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Bewohner der 
Bestandsbebauung sehr wahrscheinlich. Diese Belastung ist durch eine Nutzung der freien 
Bauplätze am Hottenbergsfeld vermeidbar und folglich nicht erforderlich. 

 
 
3.4 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 5.2, Seite 1 1: „ Durch die Ausweisung von 
Bauflächen werden ca. 2,34 ha landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch 
genommen. Die Inanspruchnahme ist aus der Sicht der Stadtentwicklung notwendig, um 
auch künftig ein ausreichendes Angebot an Wohnbauflächen bereitzustellen.“ 
Die bisherige Flächennutzungsplanung der Stadt Hameln sah auf dem jetzt betroffenen 
Grundstück anders als bei anderen Grundstücken in der näheren Umgebung keine 
Wohnbebauung sondern ausdrücklich eine landwirtschaftliche Nutzung vor. Diese 
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ursprünglich für die Wohnbebauung vorgesehenen Flächen bleiben ungenutzt, stattdessen 
wird die Fläche, die ursprünglich ausgespart worden ist, jetzt explizit vorrangig bebaut. Es 
erfolgt keinerlei Begründung, warum von den ursprünglichen städtebaulichen Planungen 
abgewichen werden soll. Dieses erscheint willkürlich und widerspricht einer verlässlichen 
langfristigen Planung. Hier der alte Flächennutzungsplan: 

 
 
3.4 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 5.2, Seite 1 2: „Ver- und Entsorgung“ 
Auch hier entstehen erhebliche Zusatzkosten durch die verhältnismäßig langen Ver- und 
Entsorgungswege. Auch wenn diese zum größten Teil vom Erschließungsträger 
übernommen werden, so verbleiben bei der Stadt Hameln die Kosten für die Flurstücke 42/5 
und 42/6.  
 
3.5 Zu Flächennutzungsplanänderung Nr. 7.1, Seite 1 4: Stellungnahme BUND und 
Anwohner  „Diese Stellungnahmen können aus den in dieser Begründung dargelegten 
städtebaulichen Gründen nicht berücksichtigt werden.“ 
Diese pauschale Abwägung ist absolut inakzeptabel und zeigt nicht einmal im Ansatz, dass 
sich mit den über mehrere Seiten aufgeführten Bedenken ernsthaft auseinandergesetzt 
wurde.  
 
4. Zur Modellhaftigkeit des Baugebietes Riesackweg 
Dazu liegt uns lediglich eine Ideenbeschreibung der Fa. Baukmeier vor, die von uns wie folgt 
bewertet wird:  
Aus Sicht des BUND handelt es sich hier nicht  um ein modellhaftes Baugebiet. 
Grundsätzlich positiv wird von uns der Ausschluss fossiler Brennstoffe bewertet. Auch 
unterschreiten die genannten Werte für Bauteile der Umfassungshülle, die ab Oktober 2009 
gültige neue EnEV. Allerdings sind z.B. in dem Papier keine Werte für andere Bauteile - 
Bodenplatte, Fenster, Türen - angegeben. Der beschriebene Standard ist zwar positiv, aber 
bei weitem nicht mehr modellhaft oder gar innovativ neu. Die Baukmeier-Idee ist daher nur 
vom Ansatz her in Ordnung. Standard ökologischer Neubauplanung (wenn denn überhaupt) 
sollten Passivhaussiedlungen sein. Erst Plus-Energiehäuser wären modellhaft.  
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Bedauerlich ist ferner, dass der mit dem Erschließungsträger zu vereinbarende 
städtebauliche Vertrag noch nicht in einer Entwurfsfassung vorliegt. Somit ist eine 
abschließende Beurteilung der Ökostandards nicht möglich.   
 
Weiterhin ist festzustellen, dass die Lage der Grundstücke aufgrund der nordwestlich 
liegenden Hanglage keine optimalen Vorraussetzungen für eine Nutzung der Solarenergie 
bietet. Zusätzlich zeigt das erforderliche Regenwasserrückhaltebecken mit dem Umstand, 
dass eine vollständige Regenwasserversickerung auf den Grundstücken aufgrund der 
topografischen sowie hydrologischen Verhältnisse ist zudem eine vollständige 
Regenwasserversicherung nicht möglich. Es muss zusätzlich ein 
Regenwasserrückhaltebecken geplant werden. Das Baugebiet Riesackweg ist als 
ökologische Mustersiedlung daher nur bedingt geeignet.  
 
5. Schlusswort:  
„Trotz der weit reichenden Kompensationsmaßnahmen ist die verbleibende Beeinträchtigung 
für Arten- und Lebensgemeinschaften als erheblich einzustufen.“ 
Diese Aussage  in der Flächennutzungsplanänderung unter dem Punkt 5.4.2 (Schutzgut 
Pflanzen, Tiere) möchten wir zum Abschluss nochmals herausstellen.  
 
Insgesamt ist das Baugebiet Riesackweg eine auf den Bauträger zugeschnittene 
Gefälligkeitsplanung. Gerade in Anbetracht der ökologischen und wirtschaftlichen Situation 
sollte sich die Stadtverwaltung mit ihren Planungskapazitäten vollständig auf die Entwicklung 
zukunftsfähiger Stadtentwicklungskonzepte konzentrieren, anstatt Personalkapazitäten für 
Konzepte von gestern zu binden. 
 
An die Politik können wir nur nochmals appellieren, die finanziellen Auswirkungen auch für 
die Folgejahre wirklich kritisch zu hinterfragen.  
 
Als Anlage fügen wir dieser Stellungnahme die BUND Position Nr. 44 „Zukunftsfähige 
Raumnutzung. Boden gut machen! Vom Flächenverbrauch zum Flächenkreislauf. bei. Im 
Internet ist diese unter 
http://www.bund.net/bundnet/ueber_uns/arbeitskreise/zukunftsfaehige_raumnutzung/  als 
Download erhältlich. 
 
 

 
Ralf Hermes, Kreisgruppenvorsitzender, Berliner Platz 4, 31785 Hameln 
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Pressespiegel 
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